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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 22.03.2013 eine Entschließung zur Schaffung ei-
nes Bundesleistungsgesetzes gefasst. Die Entschließung (Bundesratsdrucksache 282/12) 
ist als Anlage  beigefügt. Auf folgende Punkte der Entschließung möchte ich besonders 
hinweisen: 

• Der Bundesrat begrüßt die Anstrengungen von Bund und Ländern, die Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinderung zu einer zeitgemäßen und zukunftsorien-
tierten Hilfe weiter zu entwickeln, die den behinderten Menschen und seine Be-
dürfnisse in den Mittelpunkt stellt (personenzentrierte Hilfe).  

• Der Bundesrat fordert, dass der Bund zukünftig die Kosten der Eingliederungshilfe 
vollständig übernimmt. 

• Die Eingliederungshilfe soll nach dieser Entschließung aus dem SGB XII 
herausgelöst und in ein Bundesleistungsgesetz überführt werden. Dabei sollen 
althergebrachte Grundsätze der Sozialhilfe (u. a. der Nachranggrundsatz) bewahrt 
bleiben.  • Der Bundesrat weist darauf hin, dass die Fallzahlen und Ausgaben für Menschen 
mit Behinderung seit geraumer Zeit überproportional steigen. Der Bundesrat be-
tont, dass diese Steigerungen drohen die Leistungsfähigkeit der Länder und Kom-
munen – trotz Entlastung bei der Grundsicherung durch den Bund – auf Dauer zu 
übersteigen. Entlastungen der Kommunen seien zwingend erforderlich. 
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• Aus Sicht des Bundesrates sei die Konzipierung eines Bundesleistungsgesetzes 
zu vermeiden, welches zwar infolge des Systemwechsels eine Ausgabenüber-
nahme des Bundes ermöglicht, die dynamische Ausgabenentwicklung aber kei-
neswegs bremst oder diese sogar noch beschleunigt. 

 

Zum weiteren Inhalt der Entschließung darf ich auf die Anlage verweisen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 


